
Generalsekretär Richter Richter

Straftribunale Internationaler Gerichtshof
Resolutionen verbindlich für Mitgliedsstaaten (Art. 25 Charta)

Vorläufige Maßnahmen, Mediation, Untersuchung

Nicht-militärische Maßnahmen  (z. B. Sanktion, Boykott)

Militärische Maßnahmen (z. B. Einsatz von Streitkräften, Beobachter entsenden, Blockaden)

Weitere Maßnahmen

Mindestens Mehrheit von 9 Stimmen

Sicherheitsrat

15 Mitglieder plus Generalsekretär (kein Stimmrecht)

Hauptverantwortung für Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit (Artikel 24 der Charta)

weitere Aufgaben

Veto-Recht

schlägt vor schlägt vor wählt

GroßbritannienGroßbritannien

FrankreichFrankreich

RusslandRussland

ChinaChina

USAUSA
AfrikaAfrika

AsienAsien

LateinamerikaLateinamerika

OsteuropaOsteuropa

Westeuropa und übrige WeltWesteuropa und übrige Welt

5 Ständige Mitglieder 10Nicht ständige Mitglieder

Generalversammlung

wählt nicht ständige Mitglieder für je zwei Jahre

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Zusammensetzung und Beispiele für Kompetenzen
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